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Klausel TK 2107 
Gummierungen in Rauchgasreini-
gungsanlagen 
1. In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 b sind Beschichtungen und 
Gummierungen von Rauchgasreinigungsanlagen mitversichert. 

2. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei Vertragsbeginn 
über Umfang und Dauer der Gewährleistung zu informieren. 

3. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für die gesamte Rauchgasreini-
gungsanlage, spätestens jedoch 5 Jahre nach Beginn der Gewährleis-
tungsfrist, leistet der Versicherer keine Entschädigung für 

a) Schäden an Beschichtungen und Gummierungen durch Blasenbil-
dung, flächige Ablösung, chemische Veränderungen und Erosion; 

b) Folgeschäden an dem beschichteten oder gummierten Trägermate-
rial. 

Diese Ausschlüsse gelten jedoch nicht, soweit nachweislich ein Schaden 
dem Grunde nach ausschließlich auf einen Störfall (Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes), z. B. auch verursacht durch einen Bedie-
nungsfehler, zurückzuführen ist. 

4. Der Versicherungsnehmer hat jeden Störfall gemäß Nr. 3, der Schäden 
an Beschichtungen und Gummierungen verursacht hat oder verursachen 
könnte, dem Versicherer innerhalb einer Frist von einem Monat anzuzei-
gen. 

5. Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorgenommen, der 
dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der 
erwarteten gesamten Lebensdauer entspricht. Der Abzug erfolgt bis auf 
den Restwert Null. 

6. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2 und 4 genannten Oblie-
genheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

Klausel TK 2108 
Besondere Vereinbarungen für Kataly-
satoren 
1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 b sind Katalysatoren für die 
Dauer der im Liefer- oder Werkvertrag genannten Gewährleistung versi-
chert. 

2. Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages dem Versi-
cherer die im Liefer- oder Werkvertrag vereinbarte Gewährleistungsfrist 
für den Katalysator mitzuteilen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer die genannte Obliegenheit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

3. Katalysatoren gelten als beschädigt, wenn eine Substanzveränderung 
vorliegt und ihre Wirkung durch Messungen nachweisbar gemindert ist. 

4. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Erosionsschäden an Katalysatoren als Folge des 
Einsatzes ballastreicher Brennstoffe. 

5. Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorgenommen, der 
dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der 
vom Hersteller angegebenen Lebensdauer (Standzeit) entspricht. Der 
Abzug erfolgt bis auf den Restwert Null. 

Klausel TK 2109 
Biogaskraftwerke 
1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Satz 1 sind die im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten stationären maschinellen Einrichtungen von 
Biogaskraftwerken versichert, sobald sie betriebsfertig sind. 

2. Nur wenn dies besonders vereinbart ist und diese Sachen im Versiche-
rungsvertrag bezeichnet sind, sind zusätzlich versichert: 

a) Bauliche Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Betonbehälter); 
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b) Folienabdeckungen der Fermenter. Folienabdeckungen der Fermen-
ter sind nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens an anderen Teilen der versicherten Sache versichert. 

3. Ergänzend zu Abschnitt A § 1 Nr. 4 sind alle in der Biogasanlage zur 
Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffe in allen Zustandsformen 
nicht versichert. 

4. Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Nr. 2 b) wird bei Schäden an Verbren-
nungsmotoren und Folienabdeckungen der Fermenter ein Abzug von den 
Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung vorgenommen. 
Dieser Wert ergibt sich aus dem Verhältnis der bis zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles bereits verstrichenen Lebensdauer zu der nach Her-
stellerangabe zu erwartenden Lebensdauer des Bauteils. 

Klausel TK 2112 
Röhren 
Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt A § 7 
Nr. 2 b) bb) bei Schäden an Röhren beträgt: 

Bezeichnung der Röhren Verringerung der Ent- 
schädigung nach Be- 
nutzungsdauer 
von monatlich um 

a) Röntgen-/Ventilröhren 6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren 6 Monaten 5,5 % 

b) Kathodenstrahlröhren (CRT) in 
Aufzeichnungseinheiten von Foto-/ 
Lichtsatzanlagen 12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren 12 Monaten 3,0 % 

c) Bildwiedergaberöhren 18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenzleistungsröhren 18 Monaten 2,5 % 

d) Speicherröhren 24 Monaten 2,0 % 

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 

Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 1,5 % 

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der 
erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte. 

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Ab-
schnitt A § 7 ersetzt. 

Klausel TK 2115 
Kraftwerksklausel 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen 

a) Versicherte Sachen  

Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Satz 1 sind die im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten stationären maschinellen und elektrischen 
Einrichtungen sowie sonstige technische Anlagen von Kraftwerken 
versichert, sobald sie betriebsfertig sind.  

Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 3 sind Öl- oder Gasfüllungen, 
die Isolationszwecken dienen, von im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Sachen, versichert.  

b) Zusätzlich versicherbare Sachen  

Ergänzend zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 gilt:  

aa) Ölfüllungen von versicherten Turbinen;  

bb) nicht betriebsfertige Sachen während des Probebetriebes.  

c) Folgeschäden  

aa) Abschnitt A § 1 Nr. 3 c) gilt gestrichen;  

bb) Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 c), sind Schäden an 
Werkzeugen aller Art sowie Verschleißteilen von Kohlemühlen 
versichert. 

d) Abschnitt A § 1 Nr. 4 c) ist gestrichen. 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 Satz 2 gilt:  

a) Versicherte Gefahren und Schäden  

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer, seine 
Repräsentanten oder der verantwortliche Betriebsleiter weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausge-
übte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen kön-
nen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versiche-
rer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an Wicklun-
gen und Blechpaketen von elektrischen Maschinen durch Schäden 
gemäß Abschnitt A § 2 Nr. 4 i.  

b) Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

aa) abweichend von Abschnitt A § 2, Nr. 4, a) leistet der Versiche-
rer ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädi-
gung für Schäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers, 
seinen Repräsentanten oder des verantwortlichen Betriebslei-
ters;  

bb) ergänzend zu Abschnitt A § 2 Nr. 4 d) sind auch Schäden durch 
Erdsenkung und Erdrutsch ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen ausgeschlossen; 

cc) abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 h) leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Schäden durch: 

Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden 
waren und dem Versicherungsnehmer, seinen Repräsentanten 
oder verantwortlichen Betriebsleiter bekannt sein mussten;  

dd) Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 j) leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürf-
tigkeit dem Versicherungsnehmer, seinen Repräsentanten oder 
verantwortlichen Betriebsleiter bekannt sein mussten.  

       Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn der Schaden nicht  
      durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
      die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des 
      Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war.  

3. Versicherungsort  

Ergänzend zu Abschnitt A § 4 besteht Versicherungsschutz außerhalb 
der Betriebsgrundstücke nur in Reparaturwerkstätten. 

4. Versicherte und nicht versicherte Kosten  

a) Ergänzend zu Abschnitt A § 6 leistet der Versicherer Entschädigung 
für Schäden durch Untersuchungskosten bei Schadenverdacht, so-
weit diese vereinbart sind. Die nachfolgend genannten Kosten sind 
bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme 
auf erstes Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungs-
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summe vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung ge-
leistet wird.  

aa) Untersucht der Versicherungsnehmer bei aufgetretenem  

Schadenverdacht mit Zustimmung des Versicherers eine versi-
cherte Sache und wird kein versicherter Schaden gemäß Ab-
schnitt A § 2 festgestellt leistet der Versicherer Entschädigung 
für die Hälfte der Kosten, die erforderlich sind, um den aufge-
tretenen Schadenverdacht zu prüfen;  

bb) für versicherte Sachen, für die Revisionsfristen vereinbart sind, 
gilt folgende Regelung: Die Kosten für das Auf- und Zudecken 
trägt der Versicherer im ersten Drittel der Revisionsperiode 
ganz, im zweiten Drittel der Revisionsperiode zur Hälfte. Im 
letzten Drittel der Revisionsperiode gehen diese Kosten ganz zu 
Lasten des Versicherungsnehmers. 

Der nach aa) oder bb) ermittelte Kostenanteil des Versicherers wird 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

5. Umfang der Entschädigung  

a) Abweichend von Abschnitt A § 7 Nr. 2 und 3 gilt: Wird nach einem 
Schaden die versicherte Sache nicht wiederhergestellt, da die An-
lage, zu der die Sache gehört, stillgelegt wird, leistet der Versicherer 
nur Entschädigung, wenn die beschädigte Sache ohne Schadenein-
tritt nachweislich einer anderweitigen wirtschaftlichen Weiterver-
wendung hätte zugeführt werden können.  

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertver-
besserung wird auch vorgenommen an:  

aa) Verschleißteilen von Kohlemühlen;  

bb) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen von Öfen, 
Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, Dampferzeugern 
und Behältern;  

cc) Ölfüllungen von Turbinen;  

dd) Wicklungen und Blechpaketen von elektrischen Maschinen. Der 
Abzug beträgt ___% pro Jahr.  

c) Wird ein Schaden durch eine nicht versicherte Gefahr gemäß Ab-
schnitt A § 2 Nr. 4 i im Zusammenwirken mit einer versicherten Ge-
fahr verursacht, so wird der Schaden nach dem Grad der Kausalität 
der versicherten Gefahr und nicht versicherten Gefahr reguliert. 

Klausel TK 2206 
Bestimmungswidriges Ausbrechen von 
Schmelzmassen 
Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt A § 2 keine Entschä-
digung für Schäden, die durch bestimmungswidriges Ausbrechen 

a) glühendflüssiger Schmelzmassen oder 

b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüherschei-
nung verflüssigt sind, 

aus ihren Behältnissen oder Leitungen entstehen. 

Klausel TK 2219 
Versicherung von Sachen auf 
Schwimmkörpern 
1. Versichert sind abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Maschinen, 
maschinelle Einrichtungen und sonstige technische Anlagen, die auf 
Schwimmkörpern betrieben werden. 

2. Zwischenwellen, Wellen- und getrennt stehende Drucklager, Kupp-
lungen und Getriebe sind nur versichert, soweit dies im Versicherungs-
vertrag gesondert vereinbart ist. 

3. In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 4 sind nicht versichert: 

a) Schwimmkörper; 

b) schiffsbauliche Fundamente sowie Stevenrohr einschließlich Stopf-
büchsen, Schiffsschrauben und Schwanzwellen. 

4. Abweichend von Abschnitt A § 2 leistet der Versicherer ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch 

a) Schiffskasko-Unfälle; 

b) Absinken des Schwimmkörpers. 

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung geleistet für 
Schäden durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit 
oder Böswilligkeit. 

5. Versicherungsorte sind abweichend von Abschnitt A § 4 die im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten Schwimmkörper, solange diese sich in den 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Fahrt- oder Einsatzgebieten oder 
Liegeplätzen befinden. 

6. Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Nr. 2 b) wird von den Wiederherstel-
lungskosten ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung vorgenommen an 

a) Greifern, Ladeschaufeln, Löffelkübeln und Eimern; 

b) Getrieben, Lagern und Drehkränzen aller Art. 

7. Zu den weiteren Kosten gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 4 gehören auch 

a) Kosten, die durch Arbeiten an dem Schiffskörper oder an Aufbauten 
sowie für das Eindocken und Aufslippen des Schwimmkörpers ent-
stehen; 

b) Bergungs- und Abschleppkosten des Schwimmkörpers  

im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen. 

8. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles bei Schiffen 

a) die nicht von einer international anerkannten Revisionsgesellschaft 
regelmäßig untersucht werden: 

aa) jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, gerechnet von der Betriebs-
fertigkeit an, spätestens jedoch jeweils vier Jahre nach der letz-
ten Revision, die versicherten Sachen auf seine Kosten gründ-
lich zu überholen. 

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Revision 
rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Revision 
auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden. Der Versiche-
rungsnehmer hat den Weisungen des Beauftragten Folge zu 
leisten, insbesondere die Sachen zu öffnen, Kolben zu ziehen 
und Lager aufzunehmen. 

b) die von einer international anerkannten Revisionsgesellschaft regel-
mäßig untersucht werden: 
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aa) die Vorschrift der Klassifikationsgesellschaft (Germanischer 
Lloyd, Büro Veritas, Lloyd's Register und andere) termingemäß 
zu erfüllen, insbesondere die Klasse von Schiff und maschinel-
ler Einrichtung rechtzeitig bestätigen oder erneuern zu lassen. 

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die bevorste-
hende Klasseerneuerung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versiche-
rer kann zu der Klasseerneuerung auf seine Kosten einen Be-
auftragten entsenden. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B 
§ 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

Klausel TK 2236 
Innere Unruhen 
1. Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 c) Ent-
schädigung für Schäden durch innere Unruhen. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche 
Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung stö-
renden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder 
Sachen verüben. 

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-
den durch Verfügung von hoher Hand. 

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schaden-
ersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht 
werden kann. 

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Abschnitt A § 7 
Nr. 5 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. 

6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die 
Kündigung wird zwei Wochen nach Zugang wirksam. 

Klausel TK 2507 
Angleichung der Prämien und Versi-
cherungssummen 
1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versicherungsvertrag 
nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investitionsgüter-Industrie 
vom Januar/März 1971 angegeben. 

Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechende Anglei-
chung der Prämien und Versicherungssummen zur Folge, wenn sich eine 
Veränderung der Prämien um mehr als 2 Prozent ergibt. Unterbleibt 
hiernach eine Angleichung der Prämien und Versicherungssummen, ist 
für die nächste Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die 
Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert haben, der für die 
letzte Angleichung maßgebend war. 

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die Preisent-
wicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berücksichtigt. Die 
Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksichtigung 
der Preisentwicklung. Eine Angleichung der Prämien erfolgt nur, wenn 
die Versicherungssummen gleichzeitig angepasst werden. 

Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend dem An-
stieg des Versicherungswertes angeglichen würde, dann ist die Grenze 
der Entschädigung dieser höhere Betrag. 

Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichten Indizes, und zwar 

a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter 

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste der 
Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter). 

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalenderjahres 
veröffentlichten Indizes ermittelt und für die im folgenden Kalenderjahr 
fällige Jahresprämie wirksam. 

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinba-
rung der Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 Unterversi-
cherung vorgelegen hätte. 

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn sich 
durch diese Klausel die Prämie für das folgende Versicherungsjahr um 
mehr als 10 Prozent erhöht oder die Prämiensteigerung in drei 
aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 20 Prozent beträgt. 

Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung über die 
Prämienerhöhung schriftlich zu erklären. Sie wird zu Beginn des Versi-
cherungsjahres wirksam, für das die Prämie erhöht werden sollte. 

Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versicherungs-
summe 

Prämie 

Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu 

P = P0 x Prämienfaktor 

Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 

Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres berech-
net sich zu 

S = S0 x Summenfaktor 

Summenfaktor = E/E0 

Es bedeuten: 

P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Januar/März 
1971 

S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, Stand 
März 1971 

E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeuger-
preise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter 

E0 = Stand März 1971 

L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durchschnitt-
lichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe Investitions-
güter-Industrie (alle Arbeiter) 

L0 = Stand Januar 1971 

Klausel TK 2801 
Revision von Dampfturbinenanlagen 
1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des gesamten 
Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile sollen aufgrund der Betriebser-
fahrungen des Betreibers, der vom Hersteller empfohlenen Revisionsin-
tervalle und maximal zulässigen Betriebszeiten sowie übertragbarer 
Schadenerfahrungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten des 
Versicherungsnehmers durchgeführt werden. Auf große Revisionen des 
gesamten Turbosatzes in festen zeitlichen Abständen kann im Sinne der 
oben genannten Empfehlungen verzichtet werden. 
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2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer keine 
abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versiche-
rungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend 
ihrer Bauart, der Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseein-
richtungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen: 

a) 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem was 
zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung 
keine ausreichende Überwachung des Betriebszustandes ermögli-
chen; 

b) 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem was 
zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung nur 
eine beschränkte Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen; 

c) 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem was 
zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen 
Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung wesentlichen 
Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind und entsprechend be-
trieben werden. 

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garantiere-
vision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der letzten Revision des 
betreffenden Teiles. 

Jeder Start von Dampfturbinenanlagen wird als Mittelwert von äquiva-
lenten Betriebsstunden je Kaltstart/Warmstart, jedoch mindestens mit 20 
äquivalenten Betriebsstunden je Start, angerechnet, es sei denn, dass 
höhere Werte bekannt sind. Niedrigere Werte hat der Versicherungs-
nehmer nachzuweisen. 

3. Treten vor Überschreitung der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 a) bis c) 
geltenden Zeiträume bzw. Betriebsstunden ersatzpflichtige Schäden ein 
und führt der Versicherungsnehmer in zeitlichem Zusammenhang mit 
der Wiederherstellung die Revision durch, leistet der Versicherer anteilig 
Entschädigung für Auf- und Zudeckkosten, und zwar im Verhältnis der 
nicht gefahrenen äquivalenten Betriebsstunden zu den gesamten äquiva-
lenten Betriebsstunden, höchstens jedoch im Verhältnis des noch unver-
brauchten Zeitraums des Revisionsintervalls zum Gesamtzeitraum. 
Sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind 
Revisionsaufwand und gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) vom Versi-
cherungsnehmer zu tragen. 

Treten nach Überschreiten der maßgeblichen Zeiträume bzw. Betriebs-
stunden ersatzpflichtige Schäden ein, leistet der Versicherer nur Ent-
schädigung für den Schadenmehraufwand, d. h. die Auf- und Zudeck-
kosten sowie sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallenden 
Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) 
vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichti-
gen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann. 

5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentli-
che Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Einsatzweise des 
Turbosatzes mitzuteilen. 

6. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

Klausel TK 2802 
Revision von Wasserturbinenanlagen 
1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des gesamten 
Turbosatzes (Turbine und Generator) oder seiner einzelnen Teile (Teil-
revision) sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der 
vom Hersteller oder von Fachverbänden empfohlenen Revisionsperioden 

sowie übertragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers eingeplant 
und auf Kosten des Versicherungsnehmers durchgeführt werden. 

2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer keine 
abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versiche-
rungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend 
ihrer Bauart, der Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseein-
richtungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen: 

a) 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung keine 
ausreichende Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen; 

b) 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung nur eine 
beschränkte Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen; 

c) 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen Entwick-
lung mit den für die Betriebsüberwachung wesentlichen Überwa-
chungseinrichtungen ausgerüstet sind und entsprechend betrieben 
werden. 

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garantiere-
vision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der letzten Revision des 
betreffenden Teiles. 

3. Werden die Turbosätze ohne Revision über die in Nr. 2 angegebenen 
Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schä-
den ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten 
für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicherweise bei einer 
Revision anfallende Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Ab-
schnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichti-
gen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann. 

5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentli-
che Veränderungen im Betriebsverhalten des Turbosatzes mitzuteilen. 

6. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

Klausel TK 2803 
Revision von Gasturbinenanlagen; 
Entschädigung für Bauteile mit be-
grenzter Lebensdauer 
1. Revision von Gasturbinenanlagen 

a) Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
Inspektionen und Revisionen, die dem letzten Stand der Empfehlun-
gen des Herstellers entsprechen oder auf besonderen Vereinbarun-
gen zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer beru-
hen, durchzuführen. 

b) Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgelegten Inspekti-
ons- und Revisionsintervalle unzweckmäßig erscheinen, sind zwi-
schen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer neue Inspek-
tions- und Revisionsvorschriften zu vereinbaren. 

c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig 
zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Inspektion oder 
Revision teilnehmen kann. Die anlässlich einer Inspektion erstellten 
Protokolle sind dem Versicherer unverzüglich einzureichen. 

d) Treten nach Überschreiten der Revisionszeiträume ersatzpflichtige 
Schäden ein, leistet der Versicherer nur Entschädigung für den 
Schadenmehraufwand, d. h. die Kosten für De- und Remontagen 
sowie für sonstige üblicherweise bei einer Inspektion oder Revision 
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anfallenden Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Ab-
schnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

e) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten und in der 
Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B 
§ 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. Führt die 
Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt Abschnitt B 
§ 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei 
sein. 

2. Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer 

a) Bei Schäden an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer wird abwei-
chend von Abschnitt A § 7 Nr. 2 von den Wiederherstellungskosten 
ein Abzug vorgenommen, wenn die Lebensdauer des zur Wiederher-
stellung verwendeten Bauteils länger ist, als die Restlebensdauer des 
beschädigten Bauteils. 

Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Hersteller oder 
von Behörden diesbezüglich genannten bzw. vom Heißgas beauf-
schlagten Bauteile ab Eintritt Brennkammer bis Austritt Gasturbine. 
Schutzschichten sind Verschleißschichten der Bauteile. 

b) Für die Höhe des Abzugs gilt: 

aa) De- und Remontagekosten 

Hierunter fallen alle De- und Remontagekosten der Gasturbine, 
wie sie bei einer Inspektion/Revision anfallen würden. 

Der Abzug für die De- und Remontagekosten im Schadenfall er-
folgt im Verhältnis der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
bereits verstrichenen Betriebszeit zu der gesamten Betriebszeit 
des Inspektions-/Revisionsintervalls. Der Abzug erfolgt bis zu 
100 % zum Ende eines Inspektionsintervalls. 

Eine Amortisation entfällt, wenn anlässlich der Reparatur keine 
Revision oder Standzeit verlängernde Maßnahme durchgeführt 
wurde. 

bb) Wiederherstellungskosten der Bauteile 

Der Abzug entspricht dem Verhältnis der zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles bereits verstrichenen Lebensdauerstunden 
des betroffenen Bauteils zu der nach Angabe des Herstellers zu 
erwartenden Gesamtlebensdauer des Bauteils. Der Abzug er-
folgt bis zu 100 %, gleichgültig, ob die Schadenursache in dem 
betroffenen Bauteil oder außerhalb desselben gelegen hat. 

Für Schutzschichten gelten eigene Lebensdauern. Die Höhe des 
Abzugs wird nach dem letzten Stand der Angaben des Herstel-
lers vor Eintritt des Schadens über die Lebensdauer der Bauteile 
und Beschichtungen berechnet. Bestätigen die Betriebs- und 
Schadenerfahrungen diese Angaben nicht, dann sind zwischen 
dem Versicherungsnehmer und Versicherer neue Vereinbarun-
gen über die Lebensdauer zu treffen. 

Klausel TK 2804 
Revision von Elektromotoren mit Leis-
tungen von mehr als 750 kW bzw. 
Drehmomenten von mehr als 10 kNm 
1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
regelmäßig Revisionen durchzuführen. Diese Revisionen sollen aufgrund 
der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller oder von 
Fachverbänden empfohlenen Revisionsperioden sowie übertragbarer 
Schadenerfahrungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten des 
Versicherungsnehmers durchgeführt werden. 

2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer keine 
abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versiche-
rungsnehmer eine Revision nach 30.000 Betriebsstunden, spätestens 
jedoch nach sechs Jahren durchzuführen. 

Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garantierevi-
sion oder jeweils ab der letzten Revision. 

3. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichti-
gen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann. 

4. Werden die Motoren ohne Revision über den in Nr. 2 angegebenen 
Zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schä-
den ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten 
für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicherweise bei einer 
Revision anfallende Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Ab-
schnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

5. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich über 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Einsatz-
weise der Motoren zu informieren, damit Versicherungsnehmer und 
Versicherer über die zu treffenden Maßnahmen entscheiden können. 

6. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

Klausel TK 2805 
Revision von Pressen der Spanplatten- 
und Holzindustrie, Schmiede- und 
Strangpressen sowie Stein- und Ziegel-
pressen 
1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
die Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen Sachverständigen, 
den der Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit dem Versicherer 
benennt, zerstörungsfrei untersuchen zu lassen. 

Der Sachverständige berichtet nach der Untersuchung dem Versiche-
rungsnehmer und dem Versicherer über den Zustand und die Betriebssi-
cherheit der Presse. Der Sachverständige bestimmt auch den Zeitpunkt 
der nächsten Untersuchung, und zwar erstmals bei einer Untersuchung 
vor Beginn des Versicherungsschutzes. 

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersuchung 
rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Untersuchung auf 
seine Kosten einen Beauftragten entsenden. 

3. Werden die Pressen ohne Revision über den vom Hersteller empfohle-
nen oder mit dem Sachverständigen vereinbarten Revisionszeitraum 
hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schäden ein, so 
wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und 
Remontagen sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfal-
lende Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Abschnitt A § 7 
Nr. 2 c) aa) vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

5. Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträglich vorge-
nommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen gemäß Abschnitt B § 9. 
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Klausel TK 2806 
Revision von Windenergieanlagen 
1. Instandhaltung/Revision von Windenergieanlagen 

a) Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig Instandhaltungen der 
Windenergieanlage gemäß Herstellervorschriften durchzuführen. 
Darüber hinaus sind Revisionen an Bauteilen mit begrenzter 
Lebensdauer gemäß c) durchzuführen. 

b) Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichti-
gen, dass er in der Lage ist, auf seine Kosten einen Beauftragten zu 
entsenden. Die anlässlich einer Revision erstellten Protokolle sind 
dem Versicherer auf Verlangen vorzulegen. 

c) Der Versicherungsnehmer hat nach 

aa) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jahren die Ro-
torblätter befundabhängig instand zu setzen; außerdem sind 
Rotorblätter einer jährlichen Sichtprüfung und einer Inspektion 
des inneren Blitzschutzes bis zur Ableitung in das Erdreich 
(Durchgangsmessung) zu unterziehen; 

bb) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jahren an Ge-
trieben die Lager unabhängig vom Zustand zu erneuern. Rad-
sätze inkl. Achsen sind zu prüfen und befundabhängig instand 
zu setzen; 

cc) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jahren die Ro-
torhauptlager unabhängig vom Zustand zu erneuern; 

dd) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jahren die Sta-
tor- und Rotorwicklung des Generators zu prüfen und befund-
abhängig instand zu setzen. Generatorlager sind unabhängig 
vom Zustand zu erneuern. 

Die Zeiträume werden jeweils ab der ersten Inbetriebnahme oder 
nach der letzten Revision oder dem Austausch des betreffenden 
Bauteiles gezählt. Die Revisionen sind vom Hersteller oder von ge-
eigneten Fachunternehmen durchzuführen. Als Betriebsstunden 
gelten die Zeiten, in der die Windenergieanlage unabhängig von ih-
rer Belastung betrieben wurde. 

Für Windenergieanlagen mit kontinuierlichem Überwachungssystem 
(Condition Monitoring), das für eine zustandsorientierte Instandhal-
tung geeignet ist, können abweichende Vereinbarungen getroffen 
werden. 

d) Nicht zu den Wiederherstellungskosten gehören die Kosten einer 
Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig vom 
Versicherungsfall notwendig gewesen wären, oder auf Grund dieser 
Vereinbarung aufzuwenden gewesen wären. 

e) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich über 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten zu informieren, 
damit Versicherungsnehmer und Versicherer über die zu treffenden 
Maßnahmen entscheiden können. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B 
§ 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. Führt die 
Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt Abschnitt B 
§ 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei 
sein. 

2. Bei Schäden an Bauteilen gemäß Ziffer 1 c) wird ergänzend zu Ab-
schnitt A § 7 Nr. 2 b) nach Ablauf von 20.000 Betriebsstunden seit der 
letzten Revision von den Wiederherstellungskosten ein Abzug vorge-
nommen, durch den die dauernden Einflüsse des Betriebes berücksichtigt 
sind. Der Abzug beträgt 2,5 % je Kalendermonat. 

Klausel TK 2807 
Verbrennungsmotoren in Blockheiz-
kraftwerken 
1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
die Vorschriften der Hersteller bzw. der Umrüsterfirmen insbesondere in 
Bezug auf 

a) den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zulässige Betriebszu-
stände, Einhaltung von Grenzwerten etc.); 

b) die regelmäßige Wartung der Verbrennungsmotoren durch vom 
Hersteller autorisierte Fachfirmen; 

c) die Ölbetriebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B. regelmäßige 
Ölanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid Number = Neutralisati-
onszahl)) 

einzuhalten. Die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse sind zu doku-
mentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beheben. 

2. Werden die Motoren ohne Wartung über die in Nr. 1 b) angegebenen 
Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schä-
den ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten 
für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicherweise bei einer 
Revision anfallende Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Ab-
schnitt A § 7 Nr. 2 c) aa) vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentli-
che Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Einsatzweise der 
Motoren mitzuteilen. 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

Klausel TK 2808 
Stillstandsrabatte 
1. Für Sachen, die im Versicherungsvertrag besonders bezeichnet sind, 
werden bei einem zusammenhängenden Stillstand Prämienrabatte ge-
währt. Mehrere zusammenhängende Stillstandszeiträume von mehr als 
jeweils dreißig Tagen innerhalb eines Jahres werden zusammengerech-
net. 

Der Rabatt beträgt 

a) 15 Prozent bei einem Stillstand von mindestens drei vollen Monaten; 

b) 25 Prozent bei einem Stillstand von mehr als sechs Monaten; 

c) 35 Prozent bei einem Stillstand von mehr als neun Monaten und 

d) 50 Prozent bei ganzjährigem Stillstand. 

2. Ein Rabatt wird nicht für die Zeit von Schadenbeseitigungs-, Überho-
lungs- oder Reparaturarbeiten gewährt. 

3. Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewährt, wenn die im laufenden Versi-
cherungsjahr auf den Versicherungsvertrag angefallenen entschädi-
gungspflichtigen Schäden die ungekürzte Jahresprämie erreicht haben. 
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Klausel TK 2819 
Anerkennung 
1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt der 
Versicherer abweichend von Abschnitt B § 1 an, dass ihm durch diese 
Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden sind, welche in 
diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich waren. 

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten bleibt unberührt. 

Klausel TK 2820 
Regressverzicht 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen 
Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder gegen anderweitige 
berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder Reparatur-
unternehmen) der versicherten Sache, verzichtet der Versicherer auf den 
Übergang des Ersatzanspruches, es sei denn 

a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt oder 

b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung bean-
sprucht werden. 

Klausel TK 2825 
Makler 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten. 

Klausel TK 2850 
Mitversicherungs- und Prozessfüh-
rungsklausel für die Technischen Ver-
sicherungszweige 
1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeichnet wor-
den sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und nicht als Gesamt-
schuldner. 

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenser-
klärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen und in deren Namen im Rahmen von Abschnitt B § 8 
Nr. 1 die Versicherungsverträge zu kündigen. 

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen oder mit 
dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die 
beteiligten Versicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist jedoch 
ohne Zustimmung (Einwilligung oder Genehmigung) der beteiligten 
Versicherer, von denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Entschädigungs-
grenzen über die im Versicherungsschein genannten prozentualen 
Werte bzw. Maximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Summenan-
passungen im Rahmen der Bestimmungen für die vertraglich vorge-
sehenen Abrechnungsverfahren (Summe/Prämie); 

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versiche-
rungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen der Versicherungs-
dauer, die aufgrund einer im Versicherungsvertrag getroffenen Re-
gelung gewährt werden; ferner bleibt die Berechtigung des führen-
den Versicherers zur Kündigung gemäß Abschnitt B § 8 Nr. 1 unbe-
rührt; 

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminderung des 
Selbstbehaltes und/oder des Beitrags. 

4. Bei Schäden, die voraussichtlich EUR 500.000 übersteigen oder für 
die Mitversicherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen 
der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag 
seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur we-
gen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versicherern er-
mächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag (einschließlich der Verfolgung von Regressansprü-
chen) auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte zu füh-
ren. Ein gegen oder vom führenden Versicherer erstrittenes, rechts-
kräftig gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten Versi-
cherern als auch für sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für 
die mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlos-
senen Vergleiche. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungssumme 
oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden Versicherers ver-
pflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere 
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem 
Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b) (Satz 2) nicht. 

Klausel TK 2909 
Sachverständigenverfahren bei Zu-
sammentreffen von Maschinen- und 
Feuerversicherung 
1. Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in wel-
chem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als Feuerscha-
den anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die 
Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in 
einem gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein 
solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer des vorlie-
genden Vertrages, der Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer 
auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige 
tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der 
Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. 

3. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen; 
der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige benennen. Die 
Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder auf 
einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe des 
von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, einen 
Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung, so kann die auffor-
dernde Partei den Sachverständigen der säumigen Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm 
in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer Fest-
stellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. Die Rege-
lung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes 
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
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nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gelten 
die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und die für die Feuerversicherung zugrunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen. 

5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so werden 
sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung den drei Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die 
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Ent-
schädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche 
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststel-
lung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je 
zu einem Drittel. 

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit 
der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden 
anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszah-
lung vorläufig mit der Hälfte. 

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten nach 
Abschnitt B § 8 Nr. 2 oder dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen nicht berührt. 

Klausel TK 2911 
Datenversicherung 
1. Versicherte und nicht versicherte Kosten 

a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von 

aa) Daten; 

bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und 
individuell hergestellten Programmen, zu deren Nutzung der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist; 

soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit 
befinden. 

2. Versicherte Sachen 

Abweichend von Abschnitt A § 1. Nr. 2 a) sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches Bauele-
ment. 

3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Verände-
rung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme infolge 

a) von Blitzeinwirkung oder 

b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß Abschnitt A 
§ 2 an dem Datenträger oder der Datenverarbeitungsanlage, auf dem 
diese gespeichert waren 

eingetreten ist. 

4. Versicherungsort 

In Ergänzung zu Abschnitt A § 4 besteht Versicherungsschutz für Siche-
rungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Auslagerungsstätten 
sowie auf den Verbindungswegen zwischen Versicherungsort und Aus-
lagerungsstätte. 

5. Versicherungswert; Versicherungssumme 

a) Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 1 bei 

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wieder-
eingabekosten (siehe Nr. 6 a); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten. 

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme 

a) Entschädigt werden abweichend von Abschnitt A § 7 die für die 
Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes der Da-
ten und Programme notwendigen Aufwendungen. Aufwendungen 
zur Wiederherstellung sind insbesondere erforderliche 

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern; 

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung 
von Stamm- und Bewegungsdaten (einschl. dafür erforderlicher 
Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogram-
men; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter 
Programme und Programmerweiterungen (z. B. Konfiguratio-
nen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z. B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten 
oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Ver-
schlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neu-
erlichen Lizenzerwerb); 

bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten; 

cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die 
über die Wiederherstellung hinausgehen; 

ee) für sonstige Vermögensschäden; 

ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten 
oder Programme nicht notwendig ist; 

gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten 
oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt 
des Schadens durchgeführt wurde. 

c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungs-
summen. 

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung 
vorgenommen. 

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, 
so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles 
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a) Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensi-
cherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der versicherten Daten 
und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei 
einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleich-
zeitig beschädigt werden oder abhanden kommen können. Die 
technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils 
dem Stand der Technik entsprechen; 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Si-
cherungsdatenträger so beschaffen sind, dass deren Rücksiche-

rung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfop-
tion (Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Oblie-
genheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt 
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein. 

 

 


